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328. Verordnung: Ausschreibung der Wahl der Bundes-Personalvertretung

3 2 9 . Verordnung: Ausschreibung der Personalvertretungswahl der Landeslehrer

3 3 0 . Verordnung: Ausschreibung der Personalvertretungswahl der Landeslehrer für land- und
forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen

331. Kundmachung: Verlängerung der Wirksamkeit der Erklärungen der Österreichischen Bundes-
regierung im Sinne des Artikels 25 und des Artikels 46 der in Rom unter-
zeichneten Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten

332. Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung von
Brasilien über die Abschaffung des Sichtvermerkzwanges

333. Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft über Kooperation auf dem Gebiet der
Technischen Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern

3 2 8 . Verordnung der Bundesregierung vom
26. September 1967 über die Ausschreibung
der Wahl der Bundes-Personalvertretung

Auf Grund der §§ 33 und 44 Abs. 1 des Bun-
des-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/
1967, wird verordnet:

§ 1. Die erstmalige Wahl der Personalver-
tretung bei den Dienststellen des Bundes nach
den Vorschriften des Bundes-Personalvertretungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, ist für den 30. No-
vember und 1. Dezember 1967 auszuschreiben.

§ 2. Die Verordnung der Bundesregierung vom
4. Juli 1967, BGBl. Nr. 216, über die Ausschrei-
bung der Wahl der Bundes-Personalvertretung
tritt außer Kraft.

Klaus Bock Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Weiß Prader Kotzina

329. Verordnung des Bundesministeriums
für Unterricht vom 26. September 1967 über
die Ausschreibung der Personalvertretungs-

wahl der Landeslehrer

Auf Grund der §§ 33 und 44 Abs. 2 des Bun-
des-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/
1967, wird verordnet:

Die erstmalige Wahl der Personalvertretung
der Landeslehrer für allgemeinbildende Pflicht-
schulen und für gewerbliche, kaufmännische und
hauswirtschaftliche Berufsschulen nach den Vor-
schriften des Bundes-Personalvertretungsgesetzes,
BGBl. Nr. 133/1967, ist für den 30. November
und 1. Dezember 1967 auszuschreiben.

Piffl

3 3 0 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 26. Sep-
tember 1967 über die Ausschreibung der Per-
sonalvertretungswahl der Landeslehrer für
land- und forstwirtschaftliche Berufs- und

Fachschulen

Auf Grund der §§ 33 und 44 Abs. 2 des Bun-
des-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/
1967, wird verordnet:

Die erstmalige Wahl der Personalvertretung
der Landeslehrer für land- und forstwirtschaft-
liche Berufs- und Fachschulen nach den Vor-
schriften des Bundes-Personalvertretungsgesetzes,
BGBl. Nr. 133/1967, ist für den 30. November
und 1. Dezember 1967 auszuschreiben.

Schleinzer
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3 3 1 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 15. September 1967, betreffend die
Verlängerung der Wirksamkeit der Erklärungen der Österreichischen Bundesregierung im
Sinne des Artikels 25 und des Artikels 46 der am 4. November 1950 in Rom unterzeich-
neten Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl.

Nr. 210/1958)

Die Ständige Vertretung Österreichs beim Europarat hat am 23. August 1967 beim General-
sekretariat des Europarates nachstehende Erklärung hinterlegt:

(Übersetzung)

Erklärung der Bundesregierung der Republik
Österreich gemäß Artikel 25 der am 4. November
1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten.

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung
der Republik Österreich, daß diese ihre am
3. September 1961 gemäß Artikel 25 der am
4. November 1950 in Rom unterzeichneten Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten abgegebene Erklärung für einen
Zeitraum von drei Jahren, vom 3. September
1967 an gerechnet, verlängert.

Wien, am 9. August 1967

Klaus m. p.

Erklärung der Bundesregierung der Republik
Österreich gemäß Artikel 46 der am 4. November
1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten.

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung
der Republik Österreich, daß diese ihre am
3. September 1961 gemäß Artikel 46 der am
4, November 1950 in Rom unterzeichneten Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten abgegebene Erklärung für einen
Zeitraum von drei Jahren, vom 3. September
1967 an gerechnet, verlängert.

Wien, am 10. August 1967

Klaus m. p.

Die ursprünglichen Erklärungen der Bundesregierung sind im BGBl. Nr. 210/1958, die bis-
herigen Verlängerungen im BGBl. Nr. 225/1961 sowie im BGBl. Nr. 240/1964 kundgemacht.

Klaus

3 3 2 . Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung
von Brasilien über die Abschaffung des Sichtvermerkzwanges

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
RIO DE JANEIRO

Zl. 8696-A/67

Rio de Janeiro, am 22. August 1967

Herr Minister!

Ich beehre mich, Eurer Exzellenz mitzuteilen,
daß die Bundesregierung der Republik Österreich

bereit ist, mit der Regierung von Brasilien ein
Abkommen über die Abschaffung des Sichtver-
merkzwanges für Inhaber gewöhnlicher Reise-
pässe folgenden Inhalts abzuschließen:

Artikel 1
Österreichische und brasilianische Staatsbürger,

die einen von den zuständigen Behörden ihres
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Landes ausgestellten gültigen gewöhnlichen Reise-
paß besitzen, dürfen zu einem nicht Erwerbs-
zwecken dienenden Aufenthalt sichtvermerkfrei
in das Gebiet des anderen Vertragsstaates ein-
reisen und sich dort drei Monate aufhalten. Die
Aufenthaltsberechtigung kann gemäß den gelten-
den Gesetzen von den zuständigen Behörden
verlängert werden.

Artikel 2
Für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder

für einen drei Monate übersteigenden Aufenthalt
im Gebiet des anderen Vertragsstaates ist ein
Sichtvermerk erforderlich.

Artikel 3
Die Begünstigungen dieses Abkommens be-

freien die österreichischen und brasilianischen
Staatsbürger nicht von der Verpflichtung, die
brasilianischen und österreichischen Gesetze und
Vorschriften, betreffend die Einreise und den
Aufenthalt von Ausländern, zu beachten.

Artikel 4
Die zuständigen österreichischen und brasiliani-

schen Behörden behalten sich das Recht vor,
Personen, die sie als unerwünscht ansehen, die
Einreise in ihr Land oder den Aufenthalt in dem-
selben zu verweigern.

Artikel 5
Jeder der beiden Vertragsstaaten kann aus

Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung

oder Gesundheit die Anwendung dieses Abkom-
mens vorübergehend aussetzen. Die Aussetzung
ist dem anderen Vertragsstaat unverzüglich auf
diplomatischem Weg mitzuteilen.

Artikel 6

Dieses Abkommen tritt 60 Tage nach dem
Datum seiner Annahme durch die Regierung von
Brasilien in Kraft.

Jeder der beiden Vertragsstaaten kann dieses
Abkommen kündigen, wobei die Kündigung drei
Monate nach dem Datum des Einlangens der
ordnungsgemäßen Notifizierung bei der anderen
Vertragspartei in Kraft tritt.

Falls die Regierung von Brasilien diesem Wort-
laut zustimmt, beehre ich mich vorzuschlagen,
daß diese Note und die Antwortnote Eurer
Exzellenz ein Abkommen zwischen unseren bei-
den Regierungen bilden sollen.

Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versiche-
rung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Dr. Albin Lennkh m. p.
Außerordentlicher und bevollmächtigter

Botschafter

Seiner Exzellenz
Herrn José de Magalhães Pinto,
Außenminister, der Republik Brasilien
Rio de J a n e i r o

(Übersetzung)
MINISTERIUM

FÜR AUSWÄRTIGE BEZIEHUNGEN
RIO DE JANEIRO

DPp/DAI/DEOc/60/511.10(82)

22. August 1967

Herr Botschafter!
Ich beehre mich, den Empfang der Note Eurer

Exzellenz Zl. 2966-A/67 vom 22. August 1967
zu bestätigen, welche folgenden Inhalt hat:

„Herr Minister!

Ich beehre mich, Eurer Exzellenz mitzuteilen,
daß die Bundesregierung der Republik Österreich
bereit ist, mit der Regierung von Brasilien ein
Abkommen über die Abschaffung des Sichtver-
merkzwanges für Inhaber gewöhnlicher Reise-
pässe folgenden Inhalts abzuschließen:
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Artikel 1

Österreichische und brasilianische Staatsbürger,
die einen von den zuständigen Behörden ihres
Landes ausgestellten gültigen gewöhnlichen Reise-
paß besitzen, dürfen zu einem nicht Erwerbs-
zwecken dienenden Aufenthalt sichtvermerkfrei
in das Gebiet des -anderen Vertragsstaates ein-
reisen und sich dort drei Monate aufhalten. Die
Aufenthaltsberechtigung kann gemäß den gelten-
den Gesetzen von den zuständigen Behörden
verlängert werden.

Artikel 2

Für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder
für einen drei Monate übersteigenden Aufenthalt
im Gebiet des anderen Vertragsstaates ist ein
Sichtvermerk erforderlich.

Artikel 3
Die Begünstigungen dieses Abkommens be-

freien die österreichischen und brasilianischen
Staatsbürger nicht von der Verpflichtung, die
brasilianischen und österreichischen Gesetze und
Vorschriften, betreffend die Einreise und den
Aufenthalt von Ausländern, zu beachten.

Artikel 4
Die zuständigen österreichischen und brasiliani-

schen Behörden behalten sich das Recht vor,
Personen, die sie als unerwünscht ansehen, die
Einreise in ihr Land oder den Aufenthalt in dem-
selben zu verweigern.

Artikel 5
Jeder der beiden Vertragsstaaten kann aus

Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung
oder Gesundheit die Anwendung dieses Abkom-
mens vorübergehend aussetzen. Die Aussetzung
ist dem anderen Vertragsstaat unverzüglich auf
diplomatischem Weg mitzuteilen.

Artikel 6

Dieses Abkommen tritt 60 Tage nach dem
Datum seiner Annahme durch die Regierung von
Brasilien in Kraft.

Jeder der beiden Vertragsstaaten kann dieses
Abkommen kündigen, wobei die Kündigung drei
Monate nach dem Datum des Einlangens der
ordnungsgemäßen Notifizierung bei der anderen
Vertragspartei in Kraft tritt.

Falls die Regierung von Brasilien diesem Wort-
laut zustimmt, beehre ich mich vorzuschlagen,
daß diese Note und die Antwortnote Eurer
Exzellenz ein Abkommen zwischen unseren bei-
den Regierungen bilden sollen.

Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versiche-
rung meiner ausgezeichneten Hochachtung."
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Ich beehre mich, Eurer Exzellenz mitzuteilen,
daß die Regierung von Brasilien diesem Vor-
schlag zustimmt und somit die Note Eurer
Exzellenz und diese Antwortnote ein Abkom-
men zwischen unseren beiden Regierungen bil-
den.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Ver-
sicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

José de Magalhães Pinto m. p.
Außenminister

Seiner Exzellenz
Herrn Albin Lennkh,
Österreichischer Botschafter

Das im vorstehenden Notenwechsel enthaltene Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 6 am
21. Oktober 1967 in Kraft.

Klaus

3 3 3 . Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Kooperation auf dem Gebiet der Technischen

Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern

EIDGENÖSSISCHES POLITISCHES
DEPARTEMENT
t. 261 Österreich 5

Bezugnehmend auf die Besprechungen, die
zwischen Vertretern des Schweizerischen Bun-
desrates und der Österreichischen Bundesregie-
rung auf dem Gebiet der Technischen Zusam-
menarbeit mit Entwicklungsländern geführt
worden sind, beehrt sich das Eidgenössische
Politische Departement der Österreichischen
Botschaft folgenden Vorschlag zu unterbreiten:

1. Die Regierung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und die Österreichische Bundes-
regierung bilden eine gemischte Kommission für
Technische Zusammenarbeit mit Entwicklungs-
ländern.

2. Jede Regierung entsendet .in die Kommis-
sion die gleiche Zahl von Mitgliedern; ein Mit-
glied bestellt sie als Vorsitzenden ihrer Dele-
gation. Ihre Geschäftsordnung gibt sich die
Kommission selbst.

3. Die Kommission hat folgende Aufgaben:
a) Sie behandelt Fragen einer möglichen Ko-

operation zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und der Republik Österreich auf
dem Gebiet der Technischen Zusammenarbeit
und befaßt sich insbesondere mit Erfahrungs-
austausch, mit Fragen der Koordination der
beiderseitigen bilateralen Tätigkeit, allfälligen
gemeinsamen Vorhaben der beiden Regierungen
in Entwicklungsländern und mit der Ko-

operation in internationalen Organisationen der
Technischen Zusammenarbeit.

b) Soll ein Vorhaben gemeinsam durchge-
führt werden, so trifft die Kommission eine
schriftliche Vereinbarung, welche Ziel, Art und
Umfang des Vorhabens und die Beiträge der
beiden Regierungen zu den Kosten des Vor-
habens festlegt und die Regierung bestimmt, der
die praktische Durchführung des Vorhabens ob-
liegt; die Gemeinsamkeit des Vorhabens soll
auch nach außen in geeigneter Weise zum Aus-
druck kommen. Die Vereinbarung unterliegt
der Zustimmung der in den beiden Ländern
zuständigen Stellen.

4. Die Kommission tritt im Einvernehmen
zwischen den Delegationsvorsitzenden so oft als
erforderlich und abwechslungsweise auf schweize-
rischem oder österreichischem Boden zusammen.

Falls die Österreichische Bundesregierung mit
den Vorschlägen einverstanden ist, hätten diese
Note und die Antwortnote der Österreichischen
Botschaft als ein Regierungsübereinkommen zu
gelten.

Das Eidgenössische Politische Departement be-
nützt auch diesen Anlaß, um die Österreichische
Botschaft seiner ausgezeichneten Hochachtung zu
versichern.

Bern, den 23. August 1967

An die
Österreichische Botschaft
Bern
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ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
BERN

Zl. 409-R/67

Die Österreichische Botschaft beehrt sich, auf
die Note des Eidgenössischen Politischen Departe-
ments vom 23. August 1967 Bezug zu nehmen,
die wie folgt lautet:

„Bezugnehmend auf die Besprechungen, die
zwischen Vertretern des Schweizerischen Bundes-
rates und der Österreichischen Bundesregierung
auf dem Gebiet der Technischen Zusammen-
arbeit mit Entwicklungsländern geführt worden
sind, beehrt sich das Eidgenössische Politische
Departement, der Österreichischen Botschaft
folgenden Vorschlag zu unterbreiten:

1. Die Regierung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und die Österreichische Bundes-
regierung bilden eine gemischte Kommission für
Technische Zusammenarbeit mit Entwicklungs-
ländern.

2. Jede Regierung entsendet in die Kommission
die gleiche Zahl von Mitgliedern; ein Mitglied
bestellt sie als Vorsitzenden ihrer Delegation.
Ihre Geschäftsordnung gibt sich die Kommission
selbst.

3. Die Kommission hat folgende Aufgaben:
a) Sie behandelt Fragen einer möglichen Ko-

operation zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und der Republik Österreich auf
dem Gebiet der Technischen Zusammenarbeit und
befaßt sich insbesondere mit Erfahrungsaustausch,
mit Fragen der Koordination der beiderseitigen
bilateralen Tätigkeit, allfälligen gemeinsamen
Vorhaben der beiden Regierungen in Entwick-
lungsländern und mit der Kooperation in inter-
nationalen Organisationen der Technischen Zu-
sammenarbeit.

b) Soll ein Vorhaben gemeinsam durchgeführt
werden, so trifft die Kommission eine schriftliche
Vereinbarung, welche Ziel, Art und Umfang des
Vorhabens und die Beiträge der beiden Regie-
rungen zu den Kosten des Vorhabens festlegt
und die Regierung bestimmt, der die praktische
Durchführung des Vorhabens obliegt; die Ge-
meinsamkeit des Vorhabens soll auch nach
außen in geeigneter Weise zum Ausdruck
kommen. Die Vereinbarung unterliegt der Zu-
stimmung der in den beiden Ländern zuständigen
Stellen.

4. Die Kommission tritt im Einvernehmen
zwischen den Delegationsvorsitzenden so oft als
erforderlich und abwechslungsweise auf schweize-
rischem oder österreichischem Boden zusammen.

Falls die Österreichische Bundesregierung mit
den Vorschlägen einverstanden ist, hätten diese
Note und die Antwortnote der Österreichischen
Botschaft als ein Regierungsübereinkommen zu
gelten."

Die Österreichische Botschaft beehrt sich, dem
Eidgenössischen Politischen Departement mitzu-
teilen, daß die Österreichische Bundesregierung
mit den vorstehenden Vorschlägen einverstanden
ist und daß daher die Note des Eidgenössischen
Politischen Departements sowie die Antwortnote
der Österreichischen Botschaft als ein Regierungs-
übereinkommen zu gelten haben.

Die Österreichische Botschaft benützt gerne
diesen Anlaß, das Eidgenössische Politische
Departement erneut ihrer ausgezeichneten Hoch-
achtung zu versichern.

Bern, den 23. August 1967

An das
Eidgenössische Politische Departement
Bern

Klaus


